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Das Mieten von Ackerfräsen

Kaum eine Maschine ist einem derart
grossen Verschleiss ausgesetzt, wie die
zapfwellengetriebene Spatenegge. Es ist
dies bedingt durch die verhältnismässig
grosse Kraft mit der diese Zapfwellengeräte

angetrieben werden, sowie durch
die verhältnismässig hohe Drehzahl. Dazu
kommt die Beschaffenheit des Bodens. In

steinigen Böden kann die festigkeitsmäs-
sige Beanspruchung einer Fräse ins Mehrfache

von dem gehen, was ihr normalerweise

zugemutet werden darf.
Diese Umstände lassen durchblicken, wie

delikat es ist, eine Ackerfräse zu mieten.
Bevor dies geschieht, sollten Einzelheiten
genau abgeklärt werden. In erster Linie
empfiehlt es sich, einen Mietansatz zu
vereinbaren. Dieser beträgt nach der Kalkulation

des IMA Fr. 28.40 pro ha oder
Fr. 5.70 je Stunde für eine Zapfwellen-
Motoregge von 1,70 m Arbeitsbreite und
einer Stundenleistung von ca. 20 a/std. Für
eine seitliche Motoregge mit 0,80 m
Arbeitsbreite beträgt der Entschädigungsansatz

Fr. 26.70 je ha oder Fr. 3.20 je Stunde.
Die Stundenleistung macht in diesem Falle
ca. 12 a aus. In diesen Ansätzen ist bereits
ein Reparaturkostenanteil inbegriffen.
Sofern dem Mieter demnach nicht ein grobes
Verschulden nachgewiesen werden kann,
gehen allfällige während der Zeit der
Miete aufgetretene Schäden zulasten des

Vermieters. Dessen muss sich besonders
auch der Vermieter bewusst sein, wenn er
eine Ackerfräse in Miete gibt. Es ist klar,
dass ein Gerät wie die zapfwellengetriebene

Spatenegge grossen Ermüdungserscheinungen

unterworfen ist. Es wäre daher

nicht in Ordnung, dass der Mieter eine
Reparatur bezahlen muss, nur weil der seit
einiger Zeit «fällige» Bruch ausgerechnet
auf seinem Boden aufgetreten ist. -r.

Erste Sitzung der Strassen-

verkehrskommission

Das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement teilt mit:

Die Ständige Strassenverkehrskommis-
sion hielt am 16. September 1959 in Bern
ihre konstituierende Sitzung ab. Bundesrat

Wahlen, Chef des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartementes, be-
grüsste die Mitglieder und sprach über
Sinn und Zweck der Kommissionsarbeit.
Unter dem Vorsitz ihres Präsidenten, Dr.
Schürch, Chef der Eidgenössischen
Polizeiabteilung, nahm die Kommission
unverzüglich ihre Tätigkeit auf und beschloss,
fünf Arbeitsgruppen zu bilden.

Anschliessend an die Plenarsitzung trat
die Unterkommission «Haftpflicht und
Versicherung» zur Beratung des Entwurfes der
Verkehrs - Versicherungs - Verordnung
zusammen.

H 0 B B S - Arbeitsstundenzähler IMA geprüft, Nr. Ep 986

für Landmaschinen aller Art,
Traktoren etc.

KUSTERER Zürich 8 Zimmergasse 9 Tel. 051/34 34 30

Nr. 12/59 -DER TRAKTOR» Seite 777


	Erste Sitzung der Strassenverkehrskommission

